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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

§37

Erldschen der Bewilligung

(1) Die Bewilligung erlischt, wenn der Betrieb der Anlage nicht binnen funf Jahren nach Rechtskraft des
Bewilligungsbescheids in zumindest einem fur die ErfUllung des Anlagezwecks wesentlichen Teil der Anlage
aufgenommen wurde.

(2) Wird der Betrieb der Anlage mehr als drei Jahre lang unterbrochen oder wird die Anlage nach einer Zerstorung
wesentlicher Teile nicht innerhalb eines Jahres wieder hergestellt, erlischt die Bewilligung und gilt die Anlage als
stillgelegt. § 38 dritter und vierter Satz gelten sinngemaf.

(3) Auf Grund eines vor Fristablauf gestellten Antrags kann die Behdrde aus triftigen Grinden die in den vorstehenden
Absatzen genannten Fristen verlangern, wenn Beeintrachtigungen 6ffentlicher Interessen und fremder Rechte oder
Belastigungen von Nachbarn nicht zu erwarten sind. Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, dann ist der Ablauf der Frist
bis zur rechtskraftigen Entscheidung tber den Verlangerungsantrag gehemmt.

(Anm: LGBI. Nr. 83/2002)

In Kraft seit 01.10.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_uschg/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_uschg/paragraf/38
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/2002&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 37 Oö. USchG
	Oö. USchG - Oö. Umweltschutzgesetz 1996


